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(54) Gussstahllegierung und Gussbauteil

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Gussstahllegierung zum Herstellen von Gussteilen mit
ferritischem Gefüge, wobei die Legierung Eisen (Fe),
Kohlenstoff (C), Chrom (Cr) und Molybdän (Mo) enthält.

Eine erhöhte Beständigkeit gegenüber interkristalli-
ner Korrosion ergibt sich, wenn die Legierung außerdem
Titan (Ti) und Niob (Nb) enthält.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ferriti-
sche Gussstahllegierung, also eine Gussstahllegierung
zum Herstellen von Gussteilen mit ferritischem Gefüge.
Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein abgas-
führendes Gussbauteil einer Abgasanlage für eine
Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs, das zumindest bereichsweise aus einer derarti-
gen Gussstahllegierung hergestellt ist.
[0002] Bei einer Abgasanlage einer Brennkraftma-
schine sind die einzelnen Komponenten der Abgasanla-
ge einer vergleichsweise hohen thermischen Belastung
ausgesetzt, so dass in der Regel nur metallische Werk-
stoffe, insbesondere Stahllegierungen, verwendet wer-
den, um derartige Komponenten einer Abgasanlage her-
zustellen. Diese Komponenten sind hauptsächlich gas-
führende Rohre sowie Gehäuse für Abgasbehandlungs-
einrichtungen, wie z. Bsp. Schalldämpfer, Partikelfilter,
Katalysatoren. Bestandteile dieser Komponenten, wie
z.B. Flansche, können Gussteile, vorzugsweise Stahl-
gussteile sein.
[0003] Darüber hinaus schaffen die heißen Verbren-
nungsabgase eine aggressive Umgebung, die insbeson-
dere in Verbindung mit Wasser oder Wasserdampf zu
einer vergleichsweise hohen Korrosionsgefahr für die
Komponenten bzw. Gussbauteile führt. Eine besonders
hohe Korrosionsgefahr besteht bei einer SCR-Anlage,
bei welcher ein vergleichsweise aggressives Redukti-
onsmittel zum Einsatz kommt. Üblicherweise wird bei ei-
ner SCR-Anlage dem Abgasstrom eine wässrige Harn-
stofflösung zugeführt, wobei der Harnstoff durch Hydro-
lyse zu Ammoniak reagiert, das in einem SCR-Katalysa-
tor zur Reduktion von Stickoxiden verwendet wird. Eine
derartige ammoniakhaltige Atmosphäre ist vergleichs-
weise aggressiv und erhöht für die beteiligten Kompo-
nenten und Gussbauteile die Korrosionsgefahr. Korrosi-
onsbeständige Stahllegierungen, also Edelstahllegie-
rungen, sind z.B. austenitisch. Dementsprechend ist es
üblich, bei Abgasanlagen zum Herstellen von Gussteilen
austenitische Gussstahllegierungen zu verwenden, also
Gussstahllegierungen, mit denen sich Gussteile mit au-
stenitischem Gefüge erzeugen lassen. Austenit-
gussstahl ist jedoch vergleichsweise teuer, was insbe-
sondere auf den Nickelgehalt austenitischer Gussstahl-
legierungen zurückzuführen ist.
[0004] Es existieren jedoch auch ferritische Gussstahl-
legierungen. Diese sind jedoch allesamt nicht beständig
gegen interkristalline Korrosion. Zu einer derartigen in-
terkristallinen Korrosion kommt es bspw. bei Tempera-
turen zwischen 300°C und 700°C in Verbindung mit einer
entsprechenden aggressiven Umgebung. Die interkri-
stalline Korrosion wird darauf zurückgeführt, dass sich
im genannten Temperaturbereich (300°C bis 700°C) die
bekannten ferritischen Gussstahllegierungen sensibili-
sieren, so dass sich Chromkarbide bilden, die sich auf
den Korngrenzen ausscheiden und der korngrenznahen
Umgebung das Chrom entziehen. Chrom ist jedoch bei

herkömmlichen ferritischen Gussstahllegierungen ent-
scheidend für die Korrosionsbeständigkeit der Legie-
rung. Diese Sensibilisierung erfolgt entweder im Betrieb
der Abgasanlage bei den dort herrschenden üblichen Be-
triebstemperaturen, die im genannten Temperaturfen-
ster liegen, oder bereits beim Verschweißen der einzel-
nen Gussbauteile oder Komponenten, wenn diese z.B.
beim Abkühlen nach dem Schweißvorgang besagtes
Temperaturfenster durchlaufen. Eine weitere Folge der
Sensibilisierung ist der sogenannte Kornzerfall, wodurch
der Zusammenhalt des Werkstoffs im Gefüge gestört ist.
[0005] Ein weiterer Nachteil bekannter ferritischer
Gussstahllegierungen ist die Ausbildung von vergleichs-
weise großen Körnern im Gefüge, was sich ebenfalls ne-
gativ auf die Beständigkeit gegen interkristalline Korro-
sion auswirkt. Außerdem ergeben sich dadurch Festig-
keitsnachteile.
[0006] Ferritische Gussstahllegierungen sind deutlich
preiswerter als austenitische Gussstahllegierungen, so
dass ein hohes Interesse daran besteht, im Rahmen der
Großserienfertigung, insbesondere bei der Herstellung
von Abgasanlagen für Brennkraftmaschinen, die ver-
wendeten Gussbauteile bzw. Komponenten - soweit
möglich - aus ferritischen Gussstahllegierungen herzu-
stellen. Dies ist mit den derzeit verfügbaren ferritischen
Gussstahllegierungen jedoch aus den genannten Grün-
den in vielen Fällen nicht möglich.
[0007] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
dem Problem, für eine Gussstahllegierung eine Ausfüh-
rungsform anzugeben, bei welcher die Gefahr interkri-
stalliner Korrosion auch bei höherer Temperaturbela-
stung reduziert ist, die beispielsweise beim Fügen, ins-
besondere beim Schweißen, und/oder im Betrieb einer
Abgasanlage an den daraus hergestellten Gussteilen
auftritt.
[0008] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0009] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, einer Gussstahllegierung, die ein ferritisches
Gefüge erzeugt und Eisen (Fe), Kohlenstoff (C), Chrom
(Cr) und Molybdän (Mo) enthält, Titan (Ti) und Niob (Nb)
hinzuzufügen bzw. hinzu zu legieren. Durch das Zule-
gieren von Titan und Niob wird die Gussstahllegierung
stabilisiert. Die erfindungsgemäß vorgeschlagene ge-
zielte Stabilisierung der Gussstahllegierung mit Titan und
Niob führt dazu, dass das Gefüge eine Kornfeinung er-
fährt, so dass also kleinere Korngrößen auftreten und
dass die Gussstahllegierung eine vergleichsweise hohe
und dauerhafte Beständigkeit gegen interkristalline Kor-
rosion auch im relevanten kritischen Temperaturbereich
von ca. 300°C bis ca. 600°C oder ca. 700°C besitzt. Es
hat sich gezeigt, dass eine derartige Gussstahllegierung
auch durch die üblichen Schweißprozesse nicht sensi-
bilisiert wird und insbesondere auch nicht in den übli-
chen, bei Abgasanlagen zu erwartenden Temperaturen
(300°C bis 600°C oder 700°C) sensibilisiert wird. Somit
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wird eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit auch ge-
genüber interkristalliner Korrosion erreicht. Gleichzeitig
bleibt die Gussstahllegierung im Vergleich zu einem au-
stenitischen Werkstoff preisweist.
[0010] Bei der Gussstahllegierung handelt es sich um
eine ferritische Gussstahllegierung, die also zu
Gussbauteilen mit ferritischem Gefüge führt.
[0011] Entsprechend einer besonders vorteilhaften
Ausführungsform ist die Gussstahllegierung nickelfrei
gestaltet. Das bedeutet, dass die Gussstahllegierung ab-
gesehen von parasitären Effekten, die sich durch unver-
meidliche Verunreinigungen ergeben können, keinen
Nickel enthält. Hierdurch wird die hier vorgestellte
Gussstahllegierung im Vergleich zu nickelhaltigem Au-
stenitwerkstoffen besonders preiswert.
[0012] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn
der Anteil an Kohlenstoff (C) in der Legierung maximal
bei 0,05 Gewichtsprozent liegt.
[0013] Zusätzlich oder alternativ ist es vorteilhaft,
wenn der Anteil an Chrom (Cr) in der Legierung in einem
Bereich von einschließlich 17 Gewichtsprozent bis ein-
schl. 25 Gewichtsprozent liegt.
[0014] Zusätzlich oder alternativ ist es zweckmäßig,
wenn der Anteil an Molybdän (Mo) in der Legierung in
einem Bereich von einschl. 1 Gewichtsprozent bis ein-
schl. 3 Gewichtsprozent liegt.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es ferner, wenn der
Anteil an Titan (Ti) in der Legierung maximal 1 Gewichts-
prozent beträgt.
[0016] Zusätzlich oder alternativ ist es vorteilhaft,
wenn der Anteil an Niob (Nb) in der Legierung maximal
1 Gewichtsprozent beträgt.
[0017] Besonders vorteilhaft ist dabei eine kumulierte
Realisierung der vorstehenden vorteilhaften Ausfüh-
rungsformen. In diesem Fall enthält die Legierung einen
Anteil an Kohlenstoff (C) von maximal 0,05 Gewichtspro-
zent und einen Anteil an Chrom (Cr) von einschl. 17 Ge-
wichtsprozent bis einschl. 25 Gewichtsprozent und einen
Anteil an Molybdän (Mo) von einschl. 1 Gewichtsprozent
bis einschl. 3 Gewichtsprozent und einen Anteil an Titan
(Ti) von max. 1 Gewichtsprozent und einen Anteil an Niob
(Nb) von max. 1 Gewichtsprozent.
[0018] Ferner hat sich als besonders vorteilhaft für die
interkristalline Korrosionsbeständigkeit herausgestellt,
wenn die Gewichtsanteile von Kohlenstoff, Titan und Ni-
ob so aufeinander abgestimmt sind, dass der Anteil an
Kohlenstoff in Gewichtsprozent geteilt durch die Summe
aus dem Produkt von 0,25 mit dem Anteil an Titan in
Gewichtsprozent und dem Produkt aus 0,14 mit dem An-
teil an Niob in Gewichtsprozent größer ist als 3. Mit an-
deren Worten, für die Realisierung dieser speziellen Aus-
führungsform ist folgende Formel oder Beziehung einzu-
halten: 

[0019] Innerhalb dieser Beziehung oder Gleichung re-
präsentiert "%" den Begriff "Gewichtsprozent".
[0020] Neben Eisen, Kohlenstoff, Chrom, Molybdän,
Titan und Niob kann die hier vorgestellte Gussstahl-Le-
gierung außerdem folgende Elemente enthalten, wobei
beliebige Kombinationen realisierbar sind:

Silizium (Si), insbesondere mit einem Anteil von ma-
ximal 1,00 Gewichtsprozent, und/oder

Mangan (Mn), insbesondere mit einem Anteil von
maximal 1,00 Gewichtsprozent,

Phosphor (B), insbesondere mit einem Anteil von
maximal 0,040 Gewichtsprozent,

Schwefel (S), insbesondere mit einem Anteil von ma-
ximal 0,015 Gewichtsprozent, und/oder

Stickstoff (N), insbesondere mit einem Anteil von
maximal 0,040 Gewichtsprozent.

[0021] Auch hier ist eine kumulierte Realisierung der
vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausführungs-
formen denkbar, so dass die Legierung in diesem Fall
maximal 1,00 Gewichtsprozent Silizium und maximal
1,00 Gewichtsprozent Mangan und maximal 0,040 Ge-
wichtsprozent Phosphor und maximal 0,015 Gewichts-
prozent Schwefel und maximal 0,040 Gewichtsprozent
Stickstoff enthält.
[0022] Entsprechend einer besonders vorteilhaften
Ausführungsform besitzt die hier vorgestellte Gussstahl-
legierung somit folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff (C) mit einem Anteil von maximal 0,05
Gew.-%,
Silizium (Si) mit einem Anteil von maximal 1,00
Gew.-%,
Mangan (Mn) mit einem Anteil von maximal 1,00
Gew.-%,
Phosphor mit einem Anteil von maximal 0,040 Gew.-
%,
Schwefel mit einem Anteil von maximal 0,015 Gew.-
%,
Stickstoff (N) mit einem Anteil von maximal 0,040
Gew.-%,
Chrom (Cr) mit einem Anteil von einschl. 17 Gew.-
% bis einschl. 25 Gew.-%,
Molybdän (Mo) mit einem Anteil von einschl. 1 Gew.-
% bis einschl. 3 Gew.-%,
Niob (Nb) mit einem Anteil von mindestens 0,001
Gew.-% bis maximal 1 Gew.-%,
Titan (Ti) mit einem Anteil von mindestens 0,001
Gew.-% bis maximal 1 Gew.-%,
Eisen (Fe) für den Rest bis 100 Gew.-%,
wobei Gew.-% für Gewichtsprozent steht.

[0023] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
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Gussbauteil, insbesondere ein abgasführendes
Gussbauteil, einer Abgasanlage für eine Brennkraftma-
schine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs. Dabei kann
das Gussbauteil einen Bestandteil, z.B. einen An-
schlussflansch, einer Komponente, z.B. eines Gehäu-
ses, einer solchen Abgasanlage bilden. Dabei ist besag-
tes Gussbauteil vollständig oder zumindest teilweise aus
der hier vorgestellten Gussstahllegierung hergestellt. Zu-
mindest der direkt dem Abgas ausgesetzte Bereich des
jeweiligen Gussbauteils ist zweckmäßig aus der hier vor-
gestellten Gussstahllegierung hergestellt.
[0024] Gussbauteile bzw. Komponenten können
bspw. Abgasrohre oder Gehäuse von Abgasbehand-
lungseinrichtungen sein. Ebenso kann es sich beim
Gussbauteil um ein Strömungsführungselement, wie z.
Bsp. ein Trichter, ein Rohr, ein Flansch oder dergleichen
handeln.

Patentansprüche

1. Ferritische Gussstahllegierung, wobei die Legierung
Eisen (Fe), Kohlenstoff (C), Chrom (Cr) und Molyb-
dän (Mo) enthält, wobei die Legierung außerdem Ti-
tan (Ti) und Niob (Ni) enthält.

2. Gussstahllegierung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung abgesehen von parasitären Ef-
fekten nickelfrei ist.

3. Gussstahllegierung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung enthält:

einen Anteil an Kohlenstoff (C) von maximal
0,05 Gewichtsprozent,
einen Anteil an Chrom (Cr) von einschließlich
17 Gewichtsprozent bis einschließlich 25 Ge-
wichtsprozent,
einen Anteil an Molybdän (Mo) von
einschließlich 1 Gewichtsprozent bis ein-
schließlich 3 Gewichtsprozent,
einen Anteil von Titan (Ti) von maximal 1 Ge-
wichtsprozent und
einen Anteil von Niob (Nb) von maximal 1 Ge-
wichtsprozent.

4. Gussstahllegierung nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung enthält:

einen Anteil an Kohlenstoff (C) von maximal
0,05 Gewichtsprozent, und/oder einen Anteil an
Chrom (Cr) von einschließlich 17 Gewichtspro-
zent bis einschließlich 25 Gewichtsprozent, und/
oder

einen Anteil an Molybdän (Mo) von
einschließlich 1 Gewichtsprozent bis ein-
schließlich 3 Gewichtsprozent, und/oder
einen Anteil von Titan (Ti) von maximal 1 Ge-
wichtsprozent,
und/oder einen Anteil von Niob (Nb) von maxi-
mal 1 Gewichtsprozent.

5. Gussstahllegierung nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewichtsanteile von Kohlenstoff (C), Titan
(Ti) und Niob (Nb) so aufeinander abgestimmt sind,
dass gilt: %C/(0,25x%Ti+0,14x%Nb)>3, wobei % für
Gewichtsprozent steht.

6. Gussstahllegierung nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung außerdem enthält:

Silizium (Si), insbesondere mit einem Anteil von
maximal 1,00 Gewichtsprozent,
und/oder
Mangan (Mn), insbesondere mit einem Anteil
von maximal 1,00 Gewichtsprozent,
und/oder
Phosphor (P), insbesondere mit einem Anteil
von maximal 0,040 Gewichtsprozent, und/oder
Schwefel (S), insbesondere mit einem Anteil
von maximal 0,015 Gewichtsprozent, und/oder
Stickstoff (N), insbesondere mit einem Anteil
von maximal 0,040 Gewichtsprozent.

7. Gussstahllegierung nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Legierung außerdem enthält:

einen Anteil an Silizium (Si) von maximal 1,00
Gewichtsprozent,
einen Anteil an Mangan (Mn) von 1,00 Ge-
wichtsprozent,
einen Anteil an Phosphor (P) von maximal 0,040
Gewichtsprozent,
einen Anteil von Schwefel von maximal 0,015
Gewichtsprozent,
einen Anteil an Stickstoff (N) von 0,040 Ge-
wichtsprozent.

8. Gussbauteil einer Abgasanlage für eine Brennkraft-
maschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, her-
gestellt aus einer Gussstahllegierung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

9. Komponente einer Abgasanlage für eine Brennkraft-
maschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit
wenigstens einem Bestandteil, der als Gussbauteil
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ausgestaltet ist, das aus einer Gussstahllegierung
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 hergestellt ist.
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